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Am 29. September 2011 hat die EU-
Kommission einen Richtlinienvorschlag 
zur Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer in den 27 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union vorgestellt. Der 
Richtlinienentwurf sieht eine Finanz-
transaktionssteuer auf alle zwischen 
Finanzinstituten durchgeführte Trans-
aktionen vor, sofern mindestens eine 
Transaktionspartei in der Europäischen 
Union ansässig ist. Der Handel mit 
Anteilen und Anleihen würde mit einem 
Steuersatz von 0,1% und Derivatkon-
trakte mit einem Steuersatz von 0,01% 
besteuert werden. Würde die Steuer wie 
geplant am 1. Januar 2014 in Kraft tre-
ten, erwartet die EU-Kommission jähr-
liche Einnahmen in Höhe von etwa 
57 Milliarden Euro.

Hintergrund dieses Vorschlages sind 
nach Angaben der Kommission vor 
allem zwei Gründe. Einerseits soll sicher-
gestellt werden, dass der Finanzsektor 
zur Haushaltskonsolidierung der Mit-
gliedstaaten einen substantiellen Beitrag 
leistet. Daneben sollen unerwünschte 
Aktivitäten im Finanzmarkt zurückge-
drängt und Spekulationen eingedämmt 
werden. Auch wenn bereits jetzt in 
verschiedenen Ländern auf bestimmte 
Finanztransaktionen Steuern erhoben 
werden (z.B. die stamp duty in England 
oder die Stempelsteuer in der Schweiz), 
so zielt der Richtlinienentwurf wegen 
seines weitreichenden Charakters auf 
eine bislang nicht gekannte, umfassende 
Besteuerung von Finanztransaktionen 
jeglicher Art ab. 

Dementsprechend umfassend ist auch 
die von vielen Seiten vorgetragene Kri-
tik, welche sich u.a. auf die nachteiligen 
Wirkungen einer zusätzlichen Besteue-
rung des Finanzsektors sowie zu erwar-
tende verzerrende Wirkungen im inter-

Aber auch hinsichtlich des geplanten 
gespaltenen Steuersatzes von 0,1% für 
„normale“ Finanztransaktionen und 
0,01% für derivative Finanztransaktio-
nen sind erhebliche Bedenken anzumel-
den. Aus der bereits erwähnten Komple-
xität der Finanzmärkte, in welchen sich 
Finanzprodukte häufig aus einem „klas-
sischen“ Finanzinstrument und einem 
Derivat zusammensetzen, würden sich 
zwangsläufig erhebliche Abgrenzungs- 
bzw. Aufteilungsprobleme ergeben. 
Daneben birgt die Verwendung eines 
gespaltenen Steuersatzes zwangsläu-
fig die Gefahr einer unterschiedlichen 
Besteuerung wirtschaftlich vergleichba-
rer Finanztransaktionen, mit der Fol-
ge gegebenenfalls unbeabsichtigter und 
unerwünschter Lenkungswirkungen. 

Ein wesentliches Problem einer nicht 
weltweiten Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer stellt die Notwendig-
keit der Verhinderung räumlicher Aus-
weichreaktionen dar. Zu ihrer Verhin-
derung geht der Richtlinienentwurf den 
bislang unbekannten Weg einer rechtli-
chen Fiktion. So fingiert er für Finanzin-
stitute in Drittstaaten unter bestimmten 
Voraussetzungen ihre EU-Ansässigkeit 
mit der Folge, dass sie selbst zu Steuer-
pflichtigen der Finanztransaktionssteuer 
werden. Die Vereinbarkeit einer solchen 
Fiktion mit geltendem Recht ist äußerst 
zweifelhaft. Darüber hinaus bleibt gänz-
lich unklar, wie – rein faktisch – in derar-
tigen Fällen die Steuererhebung erfolgen 
soll, da den EU-Mitgliedstaaten keine 
rechtlichen Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, einen Steueranspruch im 
Drittland durchzusetzen. Dieses Problem 
versucht die EU-Kommission durch die 
Einführung einer rechtlich ebenso zwei-
felhaften gesamtschuldnerischen Haf-
tung des beteiligten EU-Finanzinstituts 
zu lösen, welche bei drittlandsbezoge-

nationalen Wettbewerb bezieht. Aber 
auch in seiner konkreten Ausgestaltung 
weist der Richtlinienvorschlag der EU-
Kommission eine Reihe handwerklicher 
Schwachstellen auf, die im Folgenden 
näher beleuchtet werden sollen. 

Es beginnt bereits mit der Frage, was 
überhaupt Gegenstand der Besteuerung 
sein soll. Neben dem vereinbarten Preis 
als steuerlicher Bemessungsgrundlage 
für „normale“ Finanztransaktionen sieht 
der Entwurf die Verwendung des sog. 
Nominalbetrags bei derivativen Finanz-
instrumenten vor. Aufgrund der Vielzahl 
und Komplexität der bereits existieren-
den derivativen Finanzinstrumente und 
im Wissen darum, dass beständig neue 
Derivate „erfunden“ werden, werden 
umfangreiche ergänzende Regelungen 
erforderlich sein, um Verzerrungen und 
Umgehungen wirkungsvoll zu verhin-
dern.

Der Kommentar
Ralf Chalupnik, München

Die Finanztransaktionssteuer –  
Anmerkungen aus Sicht der betrieb­
lichen Altersversorgung
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nen Finanztransaktionen regelmäßig die 
Belastung der EU-Finanzinstitute ver-
doppeln würde. Damit wird klar, dass 
zur Begrenzung dieser Doppelbelastung 
die Finanztransaktionssteuer zumindest 
EU-weit eingeführt werden müsste. Eine 
Begrenzung auf den Euro-Raum oder 
sogar auf nur eine Gruppe von Mit-
gliedstaaten im Rahmen einer verstärk-
ten Zusammenarbeit muss aufgrund 
der ansonsten kaum zu verhindernden 
Wettbewerbsverzerrungen unbedingt 
vermieden werden. 

Bereits diese Auswahl noch zu klärender 
Fragen macht deutlich, dass es trotz 
oder gerade wegen des beabsichtigten 
umfassenden Ansatzes des Richtlinien
entwurfs fraglich ist, ob die von der 
EU-Kommission benannten Ziele in der 
gewünschten Form auch tatsächlich 
erreicht werden. 

Diese Zweifel gelten insbesondere auch 
für die Aussage, dass sich die Belastung 
des einzelnen Bürgers in engen Grenzen 
halten und die zusätzliche Steuerbe-
lastung überwiegend vom Finanzsek-
tor getragen werden soll. Denn bei 
der Finanztransaktionssteuer handelt 
es sich ihrem Charakter nach um eine 
Verkehrssteuer. Bereits diese Grundei-
genschaft würde dazu führen – wie bei 
anderen Verkehrssteuern auch –, dass 
die Steuer letztlich in den Preis der 
Finanzprodukte eingehen und damit 
zum Preisbestandteil werden würde. 
Damit würden, entgegen der Begrün-
dung des Richtlinienvorschlags der EU-
Kommission, im Wesentlichen nicht die 
Finanzinstitute selbst, sondern gerade 
auch die Erwerber von Finanzproduk-
ten, d.h. vor allem Unternehmen und 
Bürger mit der Finanztransaktionssteuer 
belastet werden.

Im Ansatz hat dieses Problem auch 
die EU-Kommission erkannt und ver-
sucht, durch Ausnahme bestimmter 
„Alltagsgeschäfte“ (Spareinlagen, Ver-
sicherungsverträge, Verbraucherkredite 
etc.) die Belastungen für den einzelnen 
Bürger abzumildern. Allerdings wäre 
die tatsächlich entlastende Wirkung 
dieser Ausnahmen sehr begrenzt. Da 
der Entwurf lediglich den Bürger selbst 
aus der Steuerpflicht ausnimmt, hat er 
gleichwohl im Rahmen der privaten 
Kapitalanlage die wirtschaftliche Belas-
tung aus weitergeleiteter Finanztransak-
tionssteuer zu tragen, die sich aus einer 
Einbeziehung der Steuer in das Entgelt 
für die Finanzprodukte ergibt.

Doch nicht nur in seiner unmittelbar 
persönlichen Kapitalanlage würde der 
Bürger getroffen. Gerade im Bereich der 
betrieblichen Altersversorgung würde 
dieser kumulative Effekt zu signifikan-
ten und nicht akzeptablen Belastun-
gen führen. Obwohl es sich nicht um 

„Finanzinstitute“ im eigentlichen Sin-
ne handelt, bezieht der vorliegende 
Richtlinienentwurf ausdrücklich auch 
Einrichtungen der betrieblichen Alters-
versorgung in die Steuerpflicht mit ein. 
Darüber hinaus werden auch andere, 
nicht unmittelbar benannte betriebliche 
Versorgungssysteme (Direktzusage etc.) 
über eine entsprechende Auffangklausel 
ebenfalls von der Richtlinie erfasst.

Im Ergebnis würden damit auch Finanz-
transaktionen besteuert, die allein dem 
Zweck der Altersvorsorge dienen. Es 
käme zu dem paradoxen Ergebnis, dass 
der Staat Altersvorsorge einerseits för-
dert (z.B. die Steuerfreiheit der Bei-
träge des Arbeitgebers aus einem ers-
ten Dienstverhältnis an einen Pensi-
onsfonds, Pensionskasse oder für eine 
Direktversicherung zum Aufbau einer 
kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung bzw. die Gewährung von 
Riester-Renten – damit wären über 30 
Millionen Versorgungsverhältnisse 
betroffen), andererseits aber gesondert 
durch eine Finanztransaktionssteuer 
wieder belastet. Der Bewältigung der 
demografischen Entwicklung, die sich 
im Übrigen nicht nur in Deutschland, 
sondern in allen EU-Mitgliedstaaten 
abzeichnet, wäre damit nicht gedient.

Dies kann weder im Interesse Deutsch-
lands als einem der Initiatoren der Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer 
noch im Sinne Europas sein. Die betrieb-
liche Altersversorgung, zu der neben 
vielen privatwirtschaftlichen Systemen 
auch der Bereich der Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes zählt, ist wie 
alle kapitalgedeckten Versorgungssys-
teme in hohem Maße von der Rendi-
te ihrer Kapitalanlagen abhängig. Die 
erwirtschafteten Renditen kommen ent-
weder direkt den Arbeitnehmern bzw. 
Rentnern zugute oder sie reduzieren die 
Versorgungsaufwendungen des Arbeit-
gebers. Eine zusätzliche Belastung mit 
einer Finanztransaktionssteuer würde 
die Kapitalerträge mindern und damit 
zwangsläufig die betrieblichen Versor-
gungsleistungen absenken oder aber 
dazu führen, dass der Arbeitgeber künf-
tig einen höheren Versorgungsaufwand 
erbringen muss, wenn er ein gewünsch-
tes Versorgungsniveau erhalten will. 
Im Falle einer Garantieverzinsung, wie 
sie gerade bei „Defined Contribution“-
Zusagen üblich ist, muss der Arbeitge-
ber sogar – wenn die Belastung durch 
die Finanztransaktionssteuer zu einer 
Schmälerung der Rendite unterhalb 
des garantierten Zinssatzes führt – den 
jeweiligen Fehlbetrag ausgleichen.

Darüber hinaus zeichnet sich die betrieb-
liche Altersversorgung seit jeher durch 
eine staatlich regulierte, konservative 
und mit Eigenkapital hinterlegte Kapi-
talanlagestrategie aus, die im direkten 

Gegensatz zu den Faktoren steht, die 
geeignet sein könnten, eine Finanzkrise 
auszulösen. Auch aus diesem Grund 
ist eine Einbeziehung der betrieblichen 
Altersversorgung in eine Finanztrans
aktionssteuer nicht sachgerecht. 

Zusammenfassend sollte daher wegen 
der Vielfalt grundsätzlicher und mit 
dem vorliegenden Entwurf nicht gelös-
ter Probleme die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer nochmals 
grundsätzlich überdacht werden.

Im Wissen um ihre nationale und euro-
päische Bedeutung ist jedoch im wei-
teren Verfahren zumindest sicher zu 
stellen, dass die betriebliche Altersvor-
sorge nicht zusätzlich belastet wird. Der 
Richtlinienentwurf ist hierfür dringend 
zu überarbeiten und sowohl die Steuer-
pflicht der Einrichtungen der betrieb
lichen Altersversorgung zu streichen als 
auch Erwerbe zugunsten der Altersvor-
sorge grundsätzlich von einer Steuer-
pflicht auszunehmen.

Ralf Chalupnik
Allianz SE

Group Regulatory Policy (GRP)
Senior Referent
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Gehört –
Gelesen –
Notiert
Nikolaus Bora

Private Haushalte in Deutschland besit-
zen 4,757 Billionen Euro Geldvermögen, 
wie die neuesten Zahhlen der Bundes-
bank ausweisen. Knapp 1,9 Billionen 
Euro liegen auf Bankkonten, davon 
rund 935 Milliarden als Bargeld und 
Sichteinlagen, 266 Milliarden Euro als 
Termingeld und 613 Milliarden Euro 
auf Sparbüchern. Mit fast 1,4 Billionen 
Euro machen Forderungen gegenüber 
Versicherern den zweitgrößten Anteil 
des Geldvermögens aus, Ansprüche an 
Pensionseinrichtungen betragen gut 285 
Milliarden Euro. Doch Vermögen und 
Einkommen sind ungleich verteilt. Unter 
anderem darüber wurde auf den ver-
schiedenen Parteitagen in den vergange-
nen Wochen diskutiert, zeitweilig sogar 
sehr heftig. Eine in Paris am 5. Dezember 
vorgelegte Studie der Organisation for 
Economic Co-operation and Develope-
ment (OECD) bestätigt jetzt, dass die 
Einkommensunterschiede in Deutsch-
land so stark zugenommen haben wie 
in kaum einem anderen Industrieland. 
Danach verdienten die obersten zehn 
Prozent der Einkommensbezieher im 
Jahr 2008 durchschnittlich 57.300 Euro 
netto, während die untersten zehn Pro-
zent im Schnitt auf 7.400 Euro netto 
kamen. Das Verhältnis betrug also rund 
eins zu acht; zehn Jahre zuvor hatte es 
noch bei eins zu sechs gelegen. Im Ver-
gleich steht Deutschland dennoch gut 
da, denn im Durchschnitt aller Industri-
eländer liegt das Verhältnis von höchster 
zu niedrigster Einkommensgruppe bei 
eins zu neun, und in der Bundesrepublik 
wird die Ungleichheit durch Steuern 
und Sozialtransfers stärker reduziert als 
im OECD-Schnitt.

Die OECD-Studie führt mehrere Gründe 
für die Entwicklung an:
In der obersten Gruppe sind die Löhne 
und Gehälter um 1,6 Prozent gestiegen, 
in der untersten nur um 0,1 Prozent. Fer-
ner hat die Teilzeitarbeit zugenommen, 
und gut verdienende Beschäftigte arbei-
ten – wie schon in den 1990-ern 2.250 
Sunden im Jahr, Geringverdiener nur 
900 Stunden. Der anhaltende Trend zur 
Single-Gesellschaft wirkt sich ebenfalls 
negativ aus. Durch immer mehr Allein-
lebende und Alleinerziehende sinkt das 
durchschnittliche Haushaltseinkom-
men. Aber es steigt erheblich, wenn 
Paare aus höheren Einkommensgruppen 
einen gemeinsamen Hausstand bilden. 
Genau das geschehe häufiger als früher. 

In der Studie heißt es: “Das Modell Chef-
arzt heiratet Krankenschwester ist auf 
dem Rückzug.“

Nach einer Untersuchung des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
mussten Arbeitnehmer in Deutschland 
im vergangenen Jahrzehnt empfindliche 
Einbußen bei den Reallöhnen hinneh-
men. Im Vergleich zum Jahr 2000 hatten 
sie 2010 durchschnittlich 4,2 Prozent 
weniger zur Verfügung. Bei Geringver-
dienern war der Verlust noch größer. Im 
laufenden Jahr werden die Löhne und 
Gehälter aber wieder wachsen und über 
dem Preisanstieg liegen. Heiko Peters, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
sagte der Frankfurter Rundschau am 23. 
November, die Wirtschaftsweisen erwar-
teten bei den Tarifgehältern ein Plus von 
rund 2,2 Prozent, durch Sonderzahlun-
gen könnten daraus 2,7 Prozent werden, 
real blieben dann in diesem Jahr 0,5 und 
2012 0,8 Prozent.

Nach einer am 28. November vorge-
stellten Untersuchung der Beratungsge-
sellschaft Towers Watson sind die Kre-
ditinstitute 2010 zum wichtigsten Ver-
triebspartner der deutschen Lebensversi-
cherungsgesellschaften geworden. Denn 
im vergangenen Jahr wurden 32,1 Pro-
zent des Neugeschäfts am Bankschalter 
abgeschlossen. Im Vergleich zu 2009 ist 
der  Marktanteil um 3,4 Prozent gestie-
gen. Die Entwicklung sei vor allem zu 
Lasten der Einfirmenvertreter gegangen. 
Dieser früher wichtigste Vertriebsweg 
habe weiter Marktanteile  eingebüßt und 
sei nur noch auf 27,7 Prozent gekom-
men. Der Anteil von Maklern sei um 
1,5 Punkte auf 25,8 Prozent gesunken. 
Die Studie vermerkt außerdem, dass die 
Bankberater auch bei Beratung und Ver-
trieb der betrieblichen Altersversorgung 
aufgeholt haben.

Bei rund 60 Prozent der Selbstständigen 
ohne Mitarbeiter sei unbekannt, ob und 
wie sie für das Alter vorsorgten, sagte Bun-
desarbeitsministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) Ende November in Berlin. Damit 
diese nicht in Altersarmut landen, sei 
ein obligatorischer Versicherungsschutz 
für Selbstständige notwendig. Obwohl 
Selbstständige neben den Geringverdie-
nern zu der Gruppe gehören, die am 
ehesten von Altersarmut betroffen sein 
kann, lehnen die Verbände eine Vorsor-
gepflicht ab. Es gebe keine belastbaren 
Schätzungen wie vielen Selbstständigen 
Altersarmut drohe, argumentierte der 
Vorstand des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK). Darum 
seien weit reichende Reformen nicht 
begründbar, auch nicht die Einbezie-
hung in die gesetzliche Rentenversiche-
rung. Der DIHK schlägt vor, besser über 
die private Vorsorge aufzuklären und 

die Riesterförderung auf Selbstständige 
auszudehnen. Nur wenn diese Instru-
mente versagten, könne man über eine 
gesetzliche Pflicht zu einer individuell 
ausgestalteten Vorsorge diskutieren. Der 
von der Ministerin initiierte Renten-
dialog mit Vertretern aus Gesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft dauert 
noch bis Mitte Dezember. Anfang des 
Kommenden Jahres will von der Leyen 
einen Gesetzentwurf zur Rentenreform 
vorlegen. Durch mehrere Bausteine, dar-
unter eine Zuschussrente von 850 Euro 
für Geringverdiener, will sie gegen dro-
hende Altersarmut vorgehen. Eben diese 
Zuschussrente wird heftig kritisiert. Der 
Sozialbeirat der Regierung, in dem neben 
den Sozialpartnern auch die Bundesbank 
und Ökonomen vertreten sind, schreibt 
in einem neuen Gutachten zum Renten-
versicherungsbericht, eine Zuschussrente 
löse das Problem drohender Altersarmut 
nur für einen begrenzten Personenkreis. 
Wegen ihrer Verteilungswirkung und 
des großen Verwaltungsaufwands sei sie 
alles andere als „unproblematisch“. Da 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
wenig Neigung zeigt, die Kosten einer 
neuen Sozialleistung in Höhe von bis 
zu 2,9 Milliarden Euro aus Steuermitteln 
zu bezahlen, wird von der Leyen ihr Vor-
haben kaum durchsetzen können. Als 
Ausweg hatte sie bereits angeregt, Müt-
tern höhere Renten zu zahlen. Unions-
fraktionschef Volker Kauder vereinbarte 
daraufhin mit führenden Politikerinnen 
von CDU und CSU am 30. November, 
dass Frauen für vor 1992 geborene Kin-
der statt eines künftig drei Erziehungs-
jahre für die Rente angerechnet bekom-
men. Rita Pawelski, die Vorsitzende der 
Frauen-Union, rechnete vor, der monat-
liche Rentenbetrag pro Kind steige dann 
von 27 auf 81 Euro. Umgehend protes-
tierten die Haushälter. Wegen der Schul-
denbremse „nicht finanzierbar“, erklärte 
Chefhaushälter Norbert Barthle (CDU), 
denn der Plan koste den Bund jährlich 
bis zu sechs Milliarden Euro. Ähnlich 
äußerten sich die Arbeitgeber. In ihrer 
Ausgabe vom 2. Dezember zitiert die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Alexan-
der Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäfts-
führung der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände. „ Die 
Einhaltung der Schuldenbremse kann 
nicht gelingen, wenn die Politik neue 
ungedeckte Schecks auf die Zukunft aus-
stellt.“ Beitragssatzsteigerungen wären 
dann die automatische Folge. Als sehr 
wahrscheinlich gilt, dass die Erwerbs-
minderungsrenten stärker angehoben 
werden als zunächst vorgesehen.

CDU und CSU streiten über das Betreu-
ungsgeld, auf das sich die Koalition im 
September verständigt hat. Ob es einge-
führt wird, ist wieder fraglich. Familien-
ministerin Kristina Schröder will es und 
sieht vor, künftig allen Eltern ein Betreu-
ungsgeld zu überweisen, auch wenn sie 
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ihren Nachwuchs in eine Kindertagesstät-
te geben, allerdings höchstens fünf Stun-
den pro Tag. Die nicht enden wollende 
Diskussion über ihr Vorhaben bezeichnet 
sie als „sinnlosen Kulturkampf“. Schröder 
will sich in ihrem Gesetzentwurf an 
dem in Thüringen geltenden Modell 
orientieren. Dort erhalten Eltern seit 
2006 ein Erziehungsgeld, unabhängig 
davon, ob sie arbeiten oder nicht. Gerda 
Hasselfeldt, die Chefin der CSU-Landes-
gruppe, stellte fest: “Das Betreuungsgeld 
erhalten diejenigen Eltern, die einen 
staatlich geförderten Krippenplatz nicht 
in Anspruch nehmen.“ Es sei eine Frage 
der Gerechtigkeit, argumentiert die CSU, 
Eltern zu unterstützen, die ihre Kinder 
nicht in eine Kita geben. Arbeitgeber 
und Gewerkschaften haben sich gegen 
ein Betreuungsgeld ausgesprochen. „Es 
setzt bildungs- und arbeitsmarktpoli-
tisch die falschen Signale“, heißt es 
in einer gemeinsamen Erklärung. Das 
Betreuungsgeld schaffe einen Anreiz, 
dem Arbeitsmarkt fernzubleiben, statt 
Frauen, die arbeiten wollen, zu fördern.  
 
Auf dem SPD-Parteitag in Berlin Anfang 
Dezember wurde heftig über die gesetz-
liche Rente gestritten. Die Parteilinke 
scheiterte mit ihrem von mehreren SPD-
Organisationen unterstützten Antrag, 
das Niveau der Altersbezüge dauerhaft 
auf dem heutigen Stand festzuschreiben. 
Das Thema wurde vertagt. Im Frühjahr 
2012 soll eine Kommission Vorschläge 
machen. Der mit großer Mehrheit wie-
dergewählte Parteivorsitzende Sigmar 
Gabriel lehnte die Pläne strikt ab. Das 
Vorhaben würde pro Jahr 20 Milliarden 
Euro kosten, die Steuerfinanzierung der 
Rente könne aber nicht weiter erhöht 
werden. Wörtlich sagte er: „ Versprecht 
den Leuten nichts, wovon ihr schon 
beim Beschluss wisst, dass ihr es nicht 
bezahlen könnt.“ Die Sozialdemokraten 
halten an ihrer Forderung fest, den Ein-
stieg in die Rente mit 67 auszusetzen. 
Der Übergang in die Rente soll flexibler 
gestaltet und die Teilrente ab 60 ver-
einfacht werden. Damit niemand nach 
einem langen Berufsleben auf Grund-
sicherung angewiesen ist, sollen Bei-
tragszeiten bei niedrigem Einkommen 
und Zeiten von Langzeitarbeitslosigkeit 
höher bewertet werden.

Über Steuern wird in diesen Wochen 
heftig diskutiert. Die schwarz-gelbe 
Koalition will die Bürger entlasten. Die 
Opposition will das Gegenteil. Auf ihrem 
Parteitag in Kiel am letzten November-
wochenende haben die Grünen gleich 
einen ganzen Forderungskatalog verab-
schiedet. Sie wollen unter anderem die 
Ausnahmen bei der Ökosteuer stärker 
eingrenzen, den Spitzensteuersatz ab 
80.000 Euro Jahreseinkommen auf 49 
Prozent ausbauen, die Abgeltungssteu-
er abschaffen und die Kapitalerträge 
der Einkommensteuer unterwerfen, das 

Ehegattensplitting abschmelzen, eine 
Finanzmarkttransaktionssteuer einfüh-
ren und eine  Vermögensabgabe für 
Reiche erheben, die in zehn Jahren 100 
Milliarden Euro bringen soll. Danach 
soll die Abgabe durch die – ausgesetzte 
– Vermögensteuer ersetzt werden. Zwar 
hatte Winfried Kretschmann, der zu den 
Realos gehörende grüne Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg gewarnt 
und zur Mäßigung aufgerufen, aber die 
Linke setzte sich durch.

Auf dem Parteitag der SPD dagegen 
steckte der linke Flügel – wider Erwar-
ten – zurück und folgte dem vom ehe-
maligen Finanzminister Peer Steinbrück 
vorgetragenen Vorschlag des Bundes-
vorstands. Danach soll der Spitzensteu-
ersatz von 42 auf 49 Prozent erhöht 
werden und ab einem steuerpflichti-
gen Einkommen von 100.000 Euro für 
Ledige und 200.000 Euro für Verheira-
tete gelten. Bis zu einem Jahreseinkom-
men von 64.000 Euro für Ledige und 
128.000 Euro für Verheiratete soll nach 
dem Konzept niemand stärker belastet 
werden als heute. Eine Reichensteuer 
ist nicht mehr vorgesehen, wohl jedoch 
soll die Vermögensteuer wieder einge-
führt werden. Bei der Abgeltungssteuer 
verständigte man sich auf einen Kom-
promiss. Im Falle eines Wahlsieges will 
die SPD sie für drei Jahre von 25 auf 32 
Prozent heraufsetzen. Wenn dann nicht 
die erwarteten höheren Einnahmen zu 
erzielen sind, wollen die Sozialdemo-
kraten die frühere Regelung wieder ein-
führen, nach der Kapitalerträge dem 
gleichen Steuersatz wie Einkommen 
unterliegen.

Bei der Riester-Rente sei Ende Sep-
tember die 15-Millionen-Marke fast 
erreicht worden, teilte das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales Mitte 
November mit. Doch nach Ansicht des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) und des Mathematikers 
Axel Kleinlein haben diejenigen, die eine 
Riester-Police erworben haben, wenn 
auch nicht alles, so doch viel falsch 
gemacht. Gemessen an ihrem gesell-
schaftspolitischen Anspruch sei die 
2001 eingeführte Riester-Rente ein Flop, 
behaupten die DIW-Forscher und der 
Mathematiker Kleinlein in einer am 23. 
November vorgestellten und von der 
Friedrich Ebert Stiftung gesponserten 
Studie. Die Rente zeichne sich durch 
schlechte Rendite, hohe Gebühren und 
intransparente Kalkulationsgrundlagen 
aus. Bisher hätten nur knapp 40 Prozent 
der Anspruchsberechtigten einen Ver-
trag abgeschlossen. Bei weniger Gebil-
deten seien es lediglich 20 Prozent. 
„Die Riester-Produkte haben sich seit 
ihrer Einführung zu Ungunsten der Spa-
rer entwickelt“, sagte die DIW-Expertin 
Kornelia Hagen bei der Vorstellung der 
Studie. Riester-Sparer hätten oft nur so 

viel Rendite erzielt, als hätten sie ihr 
Geld im Sparstrumpf gesammelt. Grund 
sei dabei auch die Absenkung des gesetz-
lich vorgeschriebenen Garantiezinses, 
vor allem aber, dass die Versicherer die 
Riester-Produkte immer mehr zu ihren 
Gunsten kalkuliert hätten. Dennoch 
raten die Wissenschaftler nicht generell 
vom Abschluss eines Riester-Vertrages 
ab, empfehlen aber fachkundige Bera-
tung. Der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) 
wies die Kritik umgehend zurück. Er 
warf den Autoren der Studie vor, bei 
ihren Renditeberechnungen weder die 
staatliche Förderung noch die Über-
schussbeteiligungen berücksichtigt zu 
haben. Das staatlich finanzierte DIW 
sende ein falsches Signal an die Vor-
sorgebereitschaft der Bevölkerung und 
konterkariere damit die Bemühungen 
von Staat und Anbietern, die Verbrei-
tung der Riester-Rente zu erhöhen. Aus 
den Erhebungen der Zentralen Zula-
genstelle für Altersvermögen (ZfA) 
gehe hervor, dass gerade Menschen mit 
geringem Einkommen und Familien 
mit Kindern die Förderung der Riester-
Rente in erheblichen Maße in Anspruch 
nähmen. 

Die meisten Medien haben über die 
Studie berichtet. Nach einigen Tagen 
freilich änderte sich der Tenor. Am 
1. Dezember schrieb beispielsweise das 
Handelsblatt: „Die Riester-Rente ist bes-
ser als ihr Ruf, hat aber auch Nachteile.“ 
Doch die Regierung arbeite daran, die 
Riester-Rente in puncto Kosten und 
Übersichtlichkeit verbraucherfreund
licher zu gestalten.

Für 2011 rechnet Creditreform mit rund 
30.200 Firmenpleiten. Die wirtschaft
liche Lage habe die Zahl der Firmen- 
und Verbraucherinsolvenzen gedrückt, 
sagte der Vorstand der Wirtschaftsaus-
kunftei Creditreform, Helmut Rödl, am 
1. Dezember in Frankfurt. Den dadurch 
entstandenen Schaden bezifferte er auf 
23 Milliarden Euro. Der bislang größte 
Fall in diesem Jahr sei der Druckma-
schinenhersteller manroland AG mit 
6.500 Mitarbeitern. Das Unternehmen 
hat am 25. November Insolvenzantrag 
gestellt. Frühestens im Februar wird sich 
entscheiden, ob das Insolvenzverfahren 
eröffnet wird. Dann erst wird sich her-
ausstellen, welche Lasten der Pensions-
Sicherungs-Verein zu übernehmen hat. 
Manroland will weder die Zahl der 
Betriebsrentner noch die der Anwart-
schaften nennen. Auf Anfrage teilte die 
Pressestelle nur mit: “die Pensionsver-
pflichtungen sind zu etwa 40 Prozent in 
einem CTA finanziert, so dass der PSV 
nur mit 60 Prozent der Verpflichtungen 
konfrontiert wird.“ Wie hoch diese sind 
bleibt vorerst ein Firmengeheimnis. 


